
Mitzeichnungen 
Bürgermeister 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
Stadtbaurat: 
 
 
Datum: _________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: ____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 11.01.2008 

 Vorlage Nr. 08/0029 
Federf. Stadtamt: Bauverwaltungsamt 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Stadtplanungs- und Bauausschuss Stadtbaurat Tum 24.01.2008  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Haushaltsvoranschläge 2008 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen wird auf folgende Produktgruppen der 
Ämter des Baudezernates und auf die vorliegenden Unterlagen zum Haushaltsentwurf 
2008 verwiesen: 
 
Bauverwaltungsamt 
 
01.16 Zentrale Dienste der Bauverwaltung 
10.03 Wohnraumüberwachung 
14.02 Bodenschutz und Altlastensanierung 
 

Amt für Stadtplanung- und Bauaufsicht 
 
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung 
10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht 
12.01 Verkehrsplanung 
 

Hochbauamt 
 
01.17 Technischer Gebäudeservice 
 
 

Ingenieuramt 
 
09.02 Geoinformation 
10.05 Grundstücksgeschäfte 
11.02 Stadtentwässerung 
12.02 Öffentliche Verkehrsflächen und  

–anlagen 
13.01 Öffentliches Grün, Freiraum,  

Gewässer 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine x 
  
folgende  
 
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
       
einmalig    einmalig   
jährlich    jährlich   
       
darin enthalten:    darin enthalten:   
Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter    Unterhaltungs-    

 und Betriebskosten    
 Finanzierungskosten   

 
 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

I. V. 
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______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


